
Hugo Seiter zum Gedächtnis 

Gedenkworte für den Fachbereich Rechtswissenschaft 
der Freien Universität Berlin 

Hugo Seiter war bis zu seinem frühen Tode im Jahre 1988 Professor am 
Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin. Es ist nicht 
möglich, sein wissenschaftliches Werk hier zu würdigen. Das ist auch nicht 
nötig, denn seine Veröffentlichungen sprechen für sich und sind allgemein 
bekannt. Als Wissenschaftler genoß er bei seinen Berliner Kollegen hohes 
Ansehen. Die Wertschätzung und vor allem Sympathie für ihn hatte aber noch 
andere Ursachen. Er stand im Mittelpunkt, weil er sich nie in den Vorder-
grund drängte, sonderntrotzseiner eigenen, meist sehr präzisen Vorstellungen 
immer zu vermittelnden Gesprächen bereit war, wenn es um gemeinsame 
Anliegen in Forschung und Lehre ging. Er hatte dadurch einen ganz 
ungewöhnlich großen Einfluß. 

Seine Studenten haben ihn geliebt, obwohl oder gerade weil er keineswegs 
ihr Kumpel war oder sich bei Ihnen anbiederte. Er hat ihnen in seiner ruhigen, 
freundlichen Art das vermittelt, was seine gesamte Arbeit auszeichnete: 
sorgfältige und gründliche Analyse, korrekte, dogmatisch saubere Argumenta-
tion gerade in dem mit Werturteilen und Vorverständnis so stark überfrach-
teten Arbeitsrecht. Niemand mußte in seinen Veranstaltungen seine Gesinnung 
und Überzeugung verleugnen. Bei Seiter lernte man aber, daß auch für die 
Arbeitsrechtswissenschaft Rechtskenntnisse und eine darauf basierende 
rationale Argumentation unerläßlich sind. Seine Assistenten hat er nicht 
weniger geprägt. Er verlangte viel, und sie haben gern und effektiv für ihn 
gearbeitet. Ihre eigenen Arbeiten haben dann gezeigt, daß es sich gelohnt hat -
für sie und für die Wissenschaft. 

Seiter stand auch deshalb häufig im Mittelpunkt, weil er auf ungewöhnlich 
großzügige Weise ein großes Haus führte und ein phantastischer Gastgeber 
war. Die festlichen Abende im Seiter'schen Hause werden unvergeßlich 
bleiben. Der bescheidene und zurückhaltende Hugo Seiter ermöglichte und 
förderte Kontakte und Streitgespräche mit Gästen aus Wissenschaft und 
Praxis. Seine Einladungen waren Symposien auch im ursprünglichen Sinne 
des griechischen Begriffs. Eine faszinierende, zugleich wesentliche Bedingung 
ihrer Erfolge war, daß die Juristin Hannelore Seiter nicht nur perfekte 
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Gastgeberio an der Seite ihres Mannes war, sondern auch noch die Funktion 
des Küchenchefs wie in einem Zwei-Sterne-Restaurant übernahm und 
ausfüllte. 

Kampf um den Arbeitskampf war Seiters Sache nicht Iherings Forderung 
nach dem Kampf ums Recht wird seinem Anliegen eher gerecht. Arbeits-
kampfrecht war seine Materie. Die Beschäftigung mit einem von ihm 
mitverfaßten Gesetzentwurf zum Arbeitskampfrecht und damit einem 
Vorhaben der Rechtspolitik rechtfertigt schließlich noch eine Anleihe bei 
einem anderen großen Juristen, der auch viel zu kurze Zeit in Berlin gelehrt 
hat. Max Weber hat Politik beschrieben als starkes, langsames Bohren von 
harten Brettern, mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich, und er hat an 
anderer Stelle hinzugefügt: Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und 
Augenmaß. 

Gerade weil Hugo Seiter dem gängigen Bild eines Politikers so gar nicht 
entsprach, gibt es keine bessere Beschreibung für seine Person und seine 
Arbeit als dieses - natürlich von einem Wissenschaftler entworfene - Idealbild: 
starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft, Ver-
antwortungsgefühl und Augenmaß. Arbeitskampfrecht war seine Leidenschaft, 
der er mit Verantwortungsgefühl und Augenmaß sein Wissenschaftlerleben 
gewidmet hatte. Es gibt aber auch kaum ein besseres Programm für eine 
Ehrung von Hugo Seiter. 

Berlin, im Oktober 1989 Dietrich von Stebut 
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Einführung 

von Wolfgang Zöllner 

A. 

Wir haben uns versammelt zum Gedenken an Hugo Seiler. Vielen von 
uns war er nicht nur Kollege, sondern ein guter, ein sehr guter Freund, und 
unserer Wissenschaft war er auf dem Gebiet, das heute unser Thema bildet, 
der unbestritten beste Sachkenner. Unser Gedenken gilt dem Wissenschaft-
ler. Aber über diesem unserem Gedenken steht das Bild des Menschen, steht 
die Erinnerung an die Person Hugo Seiler, die Erinnerung an einen Mann, 
zu dessen hervorstechenden Eigenschaften Beharrlichkeit, Verläßlichkeit und 
Bescheidenheit gehörten, dem Anmaßung oder professorale Attitüden fremd 
waren, der nicht das große oder laute Vergnügen suchte, dafür ein Meister 
des kleinen Behagens und der verläßlichen Genüsse des Lebens war. Von 
Gesicht und Statur nicht auffallend, lag in seiner Erscheinung, wenn man 
sich ihr näher zuwandte, gleichwohl etwas Ungewöhnliches, das für ihn 
charakteristisch war: das Aufmerksame, das Nachdenkliche, das Wägende, 
das mit Wohlwollen, aber auch mit einem kräftigen Schuß Skepsis Prüfende, 
alles das also, was nicht nur den Menschen, sondern auch den Wissenschaft-
ler Seiter ausgezeichnet hat. Den Menschen trug freilich noch viel mehr: 
Hilfsbereitschaft und Güte vor allem, und die stete Sorge um das, was ihm 
anvertraut war. Wenn tiefe Weisheit in dem Satz steckt "et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis" - ihm mußte der Friede zuteil werden, denn ein 
"homo bonae voluntatis" war er in ganz besonderem Maße. 

Diesen Menschen guten Willens hat in den letzten Jahren auch die tiefe 
Sorge um die Fortentwicklung seines ureigensten Metiers, des Arbeits-
kampfrechts, bewegt. Der Verletzlichkeit des arbeitskampfrechtlichen 
Systems war er sich nicht zuletzt auf Grund seiner umfassenden, auch das 
Sozialversicherungsrecht voll umspannenden Sachkenntnis bewußter als 
andere. Er fürchtete nicht nur, daß sich unglückliche höchstrichterliche 
Sentenzen, wie jene von der Aussperrungsarithmetik wiederholen könnten. 
Weit mehr war ihm ein Greuel das Wirken so vieler arbeitskampfrechtli-
cher Handwerker, die sich an einzelnen Hügeln des arbeitskampfrechtlichen 
Gebäudes wie der Arbeitskampfrisikolehre, den betriebsverfassungsrecht-
lichen Bezügen oder den sozialversicherungsrechtlichen Implikationen zu 
schaffen machten und dabei bedenkenlos tragende Teile auszuwechseln 
bereit waren, ohne wie ein Statiker oder Architekt die Wirkungen auf das 



12 Wolfgang Zöllner 

Gesamtgebäude zu berechnen. Weniger fürchtete er jene echten Saboteure, 
die gleichzeitig die Abschaffung der Arbeitskampfrisikolehre mit dem 
Hinweis auf die Aussperrungsmöglichkeit und die Abschaffung der 
Aussperrung mit dem Hinweis auf die Arbeitskampfrisikolehre propagierten. 
Aber als ein von echter wissenschaftlicher Gesinnung durchdrungener Profi 
war er besorgt über die Unwahrhaftigkeit und Unehrlichkeit, mit der von 
vielen sich der wissenschaftlichen Zunft scheinbar Einordnenden die 
Diskussion geführt wird. Mag diese Unehrlichkeit und Unwahrhaftigkeit 
heute für das ganze Arbeitsrecht konstatierbar sein, im Arbeitskampfrecht 
hat sie zeitweilig ein Ausmaß echter Unerträglichkeil erreicht 

Hugo Seiter mochte auch fürchten, daß von dieser Unwahrhaftigkeit und 
Unehrlichkeit der Diskussion sich manches übertragen könnte auf die 
Rechtsprechung, wie ja denn zumindest die Zitatauswahl in arbeitskampf-
rechtlichen Entscheidungen mitunter mehr das meinungspolitische Kalkül des 
Gerichts als die juristische Qualität der zitierten Belegstellen widerspiegelt. 
Von Hugo Seiter können wir lernen, daß die wissenschaftliche Zunft nicht 
in Lager aufzuspalten ist, wie manche meinen. In ihr zählt nicht, wer in 
seinen Ergebnissen wie oft auf einer mehr arbeitgeberfreundlichen oder auf 
einer mehr arbeitnehmerfreundlichen Linie liegt - oder gar auf einer 
gewerkschaftsfreundlichen Linie, was bekanntlich nicht dasselbe ist -, 
sondern was zählt, ist die Bemühung um Offenheit der Diskussion, ist die 
Bereitschaft, das rational nachvollziehbare, ehrliche Argument aufzunehmen 
und sich mit ihm auseinanderzusetzen. 

Diese Gesinnung und Haltung hat Hugo Seiter vorbildlich vorgelebt. Sie 
war nicht zuletzt ein Grund für den Erfolg seiner Habilitationsschrift über 
Streikrecht und Aussperrungsrecht Hugo Seiter hat dieses Buch konzipiert 
und geschrieben unter dem Aspekt, wie das Arbeitskampfrecht als 
Rechtsgebiet und wie insbesondere das Recht des einzelnen Arbeitnehmers 
und Arbeitgebers auf Kampfteilnahme in das Privatrecht zu integrieren 
seien. Die wegweisende Entscheidung des Großen BAG-Senats von 1955, 
mit der Streik und Aussperrung auch auf einzelvertraglicher Ebene legiti-
miert wurden, hat Hugo Seiter 20 Jahre später einer tragfähigen dogmati-
schen Einordnung zugeführt, dabei unendlich viele Einzelfragen klärend und 
viele grundlegende Zusammenhänge einem vertieften Verständnis zuführend. 
So weit und weiterführend Hugo Seiter auch in diesem Buch bereits über 
die Grenzen seiner zentralen Fragestellung hinausgegriffen hat: Von Anlage 
und Zweck her konnte dieses Werk nicht zu einem das ganze Arbeitskampf-
recht umspannenden Handbuch werden, wie wir es nach wie vor gerade in 
der Intensität der Seitersehen Schrift bitter nötig hätten. Hugo Seiter war 
sich der auch von ihm noch unbewältigten Problemfelder des Arbeits-
kampfrechts bewußt. Die erst in den letzten 1 1/2 Jahrzehnten in ihrer 
Bedeutung voll erkannten Interdependenzen des genuinen arbeitskampfrecht-
lichen Bereichs mit Leistungsstörungsrecht, Sozialversicherungsrecht und 
Mitbestimmungsrecht hat er in späteren Arbeiten intensiv aufgegriffen. Alle 
Felder monographisch ausführlich zu bestellen und dann zu einem Ganzen 
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wieder zusammenzuführen, wie er es wohl vorgehabt hat, war ihm nicht 
vergönnt. Aber er hat erkannt, daß eine gesetzgebensehe Regelung einiger 
Grundpositionen des Arbeitskampfrechts manche zentrale Frage aus dem 
Streit nehmen und zum Kristallisationskern einer gedeihlichen Fortent-
wicklung durch die Rechtsprechung machen könnte. Er ist daher der 
hochverdienstlichen Anregung von Thomas Raiser gefolgt, an einer 
Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Arbeitskampfgesetzes 
mitzuwirken. Aus vielen Gesprächen der damaligen Zeit weiß ich, daß er 
sich hinsichtlich der gesetzgebensehen Verwirklichung eines solchen 
Entwurfs keinen Illusionen hingab. Die Arbeitsgruppe hat das in ihrer 
Schrift dann auch als ihre kollektive Erwartung deutlich gemacht. Aber er 
war, darin habe ich ihn mehrfach bestärkt, der Uberzeugung, daß von einem 
solchen Entwurf längerfristig auch ohne Handeln des Gesetzgebers klärende 
Impulse ausgehen können. Es gibt in der Rechtsprechung auch anderer 
Gerichtsbarkeilen etliche Beispiele, daß gute und gut begründete Entwürfe 
auf die Meinungsbildung des Gerichts von stärkerem Einfluß sein können 
als sonstige Literatur. Das darf nicht Wunder nehmen, besonders dort, wo 
die Entwurfsverfasser aus verschiedenen Schulen herkommen und wo der 
Entwurf erkennbar das Ergebnis intensiver und offener Diskussion ist. 
Gesetzentwürfe dürfen gleichsam nicht das Ergebnis eines faulen Kompro-
misses darstellen, sondern müssen das Produkt eines Läuterungsprozesses 
sein. Wo dies einem Entwurf anzumerken ist, wird er Eindruck nicht 
verfehlen, mögen sich auch parlamentarische Staatssekretäre und Vertreter 
arbeitsrechtlicher Verbände erschreckend armselig dazu äußern. 

Lassen Sie uns den Entwurf heute und morgen auf den Prüfstand stellen. 
Aber lassen Sie uns zuvor den Dank an die Verfasser, unter ihnen und 
nicht zuletzt Hugo Seiter, zum Ausdruck bringen für diesen Entwurf, der 
ganz offensichtlich nicht in der stickigen Luft entstanden ist, die heute so 
viele rechtspolitische Diskussionen im Bereich des Arbeitsrechts verpestet 
und die nach dem Wunsch etlicher auch noch in dieses Symposion hätte 
hineingeblasen werden sollen. Wer mit Arbeitskreisen Erfahrung hat, die 
Gesetzesentwürfe ausarbeiten, weiß, welche unendliche Mühe und Arbeit 
und wieviele Entsagungen und Opfer nötig sind, um einen guten Entwurf 
zustande zu bringen. Daß die Entwurfsverfasser diese Mühe aufgewandt und 
diese Opfer gebracht haben, kann ihnen gar nicht hoch genug angerechnet 
werden. Wir danken Ihnen, Herr Birk, Herr Konzen, Herr Löwisch, und 
nicht zuletzt Ihnen, Herr Raiser, für diese ausgezeichnete Arbeit, die gewiß 
mehr ist als eine Diskussionsgrundlage, aber eben auch dieses. Und wir 
wollen, bevor wir an die Arbeit gehen, noch einmal für einen kurzen 
Moment dankbar und dankend unseres Freundes und Kollegen Hugo Seiter 
gedenken. Lassen Sie uns heute und morgen so lebhaft, wie wir können, die 
Erinnerung an Hugo Seiter in uns wecken und wach halten. 


